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Sie haben zu dem Zwecke eine förmliche Verordnung. Statuten,
aufgestellt und einen Präsidenteil und Seckelmeister gewählt. Der sehr

löbliche Verein ist schon seit Wochen in Thätigkeit und erfreut sich

stets größerer Theilnahme.

Thurgau. Die Rechnung über die Hülfskasse für die Lehrerschaft
des Kantons Thurgau zählt pro 1859: an Einnahmen Fr. 22,109.
Alle Ausgaben betragen Fr. 2147. Der Borschuß bettägt Fr. U39
und das Kapital pro 1860 : Fr. 19,967. Von 300 Mitgliedern sind

242 beitragspflichtig.

Frankfurt a/M. Lehrergehalte. Die gesetzgebende

Versammlung hat die Ausbesserung der Gehalte der Gymnasiallehrer
beschlossen. Dieselben sollen vom ersten Jahre an 1600 fl., vom 5. an
1800 fl., vom neunten an 200V fl., und vom dreizehnten an 2400 fl.
erhalten die Gehalte der Lehrer an den katholischen Volksschule» sollen
denen der Lchrer an den evangelischen Vollsschulen wie sie im vorigen

Jahre geregelt wordeu sind, gleichgestellt werden.

Ungarn und Galizien. In dem Pesch -Ofner Kammergebiete

wachsen noch über 30,000 Kinder ohne Unterricht heran, und wo ein

solches geboten ist, ist er zum großen Theil sehr mangelhafte Ein
auffalleud günstiges Verhältniß weißt die protestantische Schule gegen
die katholische nach. Von 5696 Kindern augsburgischer Konfession haben

nur 403, also 8°/» von 46,790 Kindern helvetischer Konfession haben

nur 9080, also 20°/» keine Schule. Die Lehrerkräfte sind so reichlich

vorhanden, daß durchschnittlich auf einen Lehrer nur 12 Kinder kommen.

Aus Galizien kommen laute Klagen über kärglichen
Besoldungen der Lehrer an den Trivalschulen (amtliche Benennung für
Volksschulen.) Es gibt nicht wenig Lehrer die bei einem Gehalte von
120—140 Fr. täglich 5 Stunden lang 70 Kinder unterrichten müssen.

Aehnliche Klagen werden auch in den übrigen Theilen der Monarchie
laut.

Schulausschreibungen»

Schulort. Schulart. Schüler. Besoldung. Prüfung.
Aeschi,. Untcrschule 70 gesetzl. Minimum 24 Dez.
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